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1. Aufwandspauschale für Amateursportler wird erhöht 

Werden Amateursportler ausschließlich aufgrund mitgliedschaftsrechtlicher Bindun-
gen tätig, besteht kein Beschäftigungsverhältnis, wenn der Verein nur eine Aufwands-
pauschale bezahlt. 
Die Sozialversicherungsträger haben dafür eine Pauschalgrenze von 200 Euro festge-
legt, die sich nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung Bund auf 250 Euro 
erhöht. 

Der Betrag ist eine Nichtaufgriffgrenze. Es wird also unterstellt, dass Zahlungen bis zu dieser 
Höhe nur den tatsächlichen Aufwand (z.B. für Fahrtkosten, Sportkleidung usf.) decken und 
keine wirtschaftlich ins Gewicht fallende Leistung im Sinn einer Vergütung darstellen. 

Wenn Einzelnachweise vorgelegt werden, die einen höheren Aufwand belegen, sind auch 
höhere Zahungen sozialversicherungsfrei. Umgekehrt können Zahlungen bis zu dieser Gren-
ze sozialversicherungspflichtig sein, wenn der wirkliche Aufwand offensichtlich geringer ist 
und die Vergütung nicht lediglich zur sportlichen Motivation oder zur Vereinsbindung gewährt 
wird. 

Die Erhöhung der Nichtaufgriffgrenze wurde nur von der Deutschen Rentenversicherung 
Bund bestätigt. Bisher lag dem ein Beschluss der GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit zugrunde. Der wird vermutlich 
noch folgen, weil die Aufwandspauschale nicht nur die Rentenversicherung betrifft. 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Experten/Arbeitgeber-und-
Steuerberater/summa-summarum/Lexikon/A/amateursportler.html 
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2. Sozialversicherung: Abgrenzung von Ehrenamt und Arbeitsverhältnis 

Ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen zeichnen sich oft duch eine gewisse Unverbind-
lichkeit aus. Das bedeutet aber nicht, dass deswegen – wenn eine „Aufwandsentschä-
digung“ bezahlt wird – kein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis vorliegt. 

Das zeigt ein Urteil des Sächsischen Landessozialgerichts (LSG) vom 28.08.2020 (L 2 KR 
112/15). 

Der Fall betraf Renter, die als „Sportplatzhelfer“ in einem Sportverein tätig waren. Sie betreu-
ten den Sportplatz und die weiteren Grünflächen im Sportplatzgelände, pflegten den Rasen 
und machten Instandhaltungsarbeiten an der Sportplatzanlage. Außerdem kümmerten sie 
sich um die Pflege der Kleidung der Sportler und reinigten die Kabinen und Waschräume. Sie 
erhielten dafür eine „Aufwandsentschädigung“ von rund 100 Euro pro Monat. Der Verein sah 
darin einen bloßen pauschalen Aufwandsersatz, keine Vergütung. 

Das sah das LSG anders. Seiner Auffassung nach handelte es sich um abhängige Beschäf-
tigungen. Seine Bewertung: 

 Die Tätigkeiten waren durchweg einfacher Natur. Aus diesem Grund war von einer 
Eingliederung in eine fremde Arbeitsorganisation auszugehen. 

 Die Termine wichtiger Sportveranstaltungen wurden einmal monatlich mit dem Ver-
einsvorstand abgesprochen. Auch das spricht für eine Einbindung in die Organisation 
des Auftraggebers. 

 Die vom Verein gezahlten Beträge waren nicht von völlig untergeordneter Bedeutung.  

 Die Arbeiten wurden nicht aus einer mitgliedschaftlichen Motivation heraus geleistet. 
Erhalten Vereinsmitglieder aber eine gleiche oder nur unwesentlich geringere Vergü-
tung für ihr Engagement wie dritte Dienstleister, sind sie auch wie nicht vereinsange-
hörige Dritte zu behandeln.  

Es lag deswegen eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) vor. Der Ehrenamtsfreibetrag 
nach § 3 Nr. 26a EStG wurde zwar angerechnet. Die Zahlungen überschritten diese Grenze 
in den betreffenden Jahren aber regelmäßig.  

Der Fall zeigt, dass ein pauschaler Aufwandsersatz problematisch ist, wenn der Auftraggeber 
nicht nachweist, dass entsprechende Aufwendungen wenigstens in ungefährer Höhe ange-
fallen sind. Konkret hätten der Verein die Fahrten der Helfer von der Wohnung zum Vereins-
gelände ansetzen können. Auch die Erstattung der überschlägigen Kosten für die Nutzung 
der privaten Waschmaschinen wäre steuerfrei gewesen.  
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3. Abgabefrist für Steuererklärungen 2020 verlängert 

Der Bundesrat hat am 25. Juni der Verlängerung der Abgabefrist für die Steuererklä-
rung 2020 um drei Monate zugestimmt. 

Damit reagiert der Gesetzgeber auf die Sondersituation in der Corona-Pandemie. 

Für die Steuerklärungen 2020 gelten dann folgende Termine: 

 ohne Steuerberater bis 31. Oktober 2021 (statt 31. Juli) 

 mit Steuerberater bis 31. Mai 2022 (statt 28. Februar) 

 

 

 

Rund um den Vereinsinfobrief 

 Kopieren! Verwenden Sie einzelne unsere Beiträge für Ihre Newsletter, Publikationen oder Zeitschriften – 
kostenlos und unverbindlich. Einzige Bedingung: Sie verweisen mit einem Link am Ende des Beitrages auf 
www.vereinsknowhow.de. 

 Empfehlen! Empfehlen Sie den Vereinsinfobrief, indem Sie ihn einfach weiterleiten. Danke! 
 Werben im Vereinsinfobrief: Infos zu Preisen und aktueller Abonnentenzahl unter 

www.vereinsknowhow.de/werbung.htm 

Verantwortlich für den Inhalt ist, soweit nicht anders angegeben: Wolfgang Pfeffer, Ringstr. 10, 19372 Drefahl 


